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18.02.2013 
 
VO/0198/13 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

27.02.2013 Hauptausschuss Entgegennahme o. B. 
 

Aufstellung von städtischen Altkleider- und Schuhcontainern 

 
Grund der Vorlage 

 
Antrag gem. § 24 GO: Aufstellung von städtischen Altkleider- und Schuhcontainern 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Hauptausschuss nimmt die Stellungnahme der Verwaltung ohne Beschluss entgegen. 

 
Einverständnisse 

 
 
entfällt 
 
 
Unterschrift 

 
 
Meyer 
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Begründung 

 
Als Drittbeauftrage der Stadt Wuppertal hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal 
(AWG) mbH bereits im Jahr 1998 damit begonnen, Container zur Sammlung von Alttextilien 
im Stadtgebiet aufzustellen. Mittlerweile sind von den 449 Container-Standorten für Altglas / 
Altpapier / Elektro-Kleingeräte 183 mit einem derartigen Sammelbehälter ausgestattet, au-
ßerdem ist die Abgabe von Alttextilien und gebrauchten Schuhen an den fünf Recyclinghöfen 
möglich. 
Weitere Container für aussortierte Kleidungsstücke, Woll-/Bettdecken etc., die im Stadtgebiet 
zu finden sind, stehen ausschließlich auf privaten Flächen. Gerade da die AWG Altkleider 
und -schuhe sammelt, werden seit etlichen Jahren keine Sondernutzungserlaubnisse mehr 
für die Aufstellung solcher Container im öffentlichen Raum erteilt. 
 
Jede/r, der gewerblich oder zu gemeinnützigen Zwecken recyclingfähige Fraktionen des 
überlassungspflichtigen Abfalls aus privaten Haushaltungen sammeln möchte, hat diese Tä-
tigkeit nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gegenüber der zuständigen Behörde an-
zuzeigen. Erfolgt diese Anzeige nicht, so wird die Sammlung untersagt. 
 
Die durch Sammlung von Alttextilien etc. durch AWG / Stadt erzielten Erlöse fließen in die 
Kalkulation der Abfallgebühren ein – und kommen so den Bürgerinnen und Bürgern Wupper-
tals zugute. 
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